
 

 

Wichtige Informationen 

zum ANTRAG AUF LERNMITTELFREIHEIT 

für das Schuljahr 2026/2027 
 

Liebe Eltern, 
 

nachfolgend erhalten Sie einige Informationen zur Antragstellung und darüber, welche Unterlagen dem Antrag 

beigefügt werden müssen. 

 

Vorgehensweise: 

 

1.) Prüfen Sie, ob Sie Sozialleistungen erhalten oder ein geringes Einkommen haben   

(hier bitte die Einkommenstabelle im Antrag beachten). 

 

2.) Trifft dies zu, dann  

 

 Onlineformular über nebenstehenden QR-Code öffnen, ausfüllen und digital 

mit den Einkommensnachweisen versenden  

 Einkommensnachweis (Steuerbescheid) vom Jahresbruttoeinkommen im 

Jahr 2024 oder 2025 

 Bewilligungsbescheid über Sozialleistungen (Sozialhilfe, Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bürgergeld etc.) beifügen. 

ODER 

 beide Seiten des Antragsformulars (Papierform) ausfüllen, Einkommensnachweise beifügen 

und unterschreiben.  

 

3.) Die Anträge bis zum 16. März 2026 an die Kreisverwaltung Bad Kreuznach senden. 

 

 Online: über oben stehenden QR-Code oder unsere Homepage www.kreis-badkreuznach.de  

 Per Mail: Unterlagen als PDF-Datei eingescannt an schulbuchausleihe@kreis-badkreuznach.de   

 Per Post: an Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach 

 

 

 !!! Für jedes Schuljahr ist eine erneute Antragstellung erforderlich !!! 
 

 

Nähere Informationen zur Schulbuchausleihe entnehmen Sie bitte dem Merkblatt, das Sie zusammen mit dem Antragsformular 

für die Lernmittelfreiheit von der Schule erhalten oder unter: www.lmf-online.rlp.de. 

 

Ansprechpartnerinnen bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach: 

Frau Langguth Tel.: 0671/803-1664  

Frau Verlemann Tel.: 0671/803-1652 

Frau Schückler Tel.: 0671/803-1653 

E-Mail: schulbuchausleihe@kreis-badkreuznach.de 

Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach (4. Obergeschoss, Zimmer 426) 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

-Schulverwaltung / Schulbuchausleihe- 

 


